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Liebe Mitglieder der AG 1, 

liebe Mitglieder der AGIK, 

viele von Ihnen wissen bereits, dass erfahrene Kardiologen die Möglichkeit haben, die Zusatzqualifikation 

Herzinsuffizienz im Rahmen einer Übergangsregelung zu beantragen. Die Frist endet am 29.02.2020.  Aber 

wussten Sie schon, dass die persönliche Anerkennung der Zusatzqualifikation Interventionelle Kardiologie 

und der Teilbereich Aktive Herzrhythmusimplantate der Zusatzqualifikation Spezielle Rhythmologie jeweils 

ein Modul der Zusatzqualifikation Herzinsuffizienz abdecken? 

Die Zusatzqualifikation Herzinsuffizienz beinhaltet folgende vier Module, wovon mindestens zwei erfüllt sein 

müssen: 

1. Modul: Fortgeschrittene Herzinsuffizienz, Herztransplantation und ventrikuläre Unterstützungssysteme 

2. Modul: Devicetherapie für Patienten mit Herzinsuffizienz 

3. Modul: Interventionelle Herzinsuffizienztherapie 

4. Modul: A) Ambulante Versorgung    B) Rehabilitation/Psychokardiologie 

Für Modul 2 kann alternativ eine gültige Anerkennung der Zusatzqualifikation Spezielle Rhythmologie - 

Teilbereich Aktive Herzrhythmusimplantate , eingereicht werden. 

Für Modul 3 kann alternativ eine gültige Anerkennung der Zusatzqualifikation Interventionelle Kardiologie 

eingereicht werden. 

Wenn Sie über die Zusatzqualifikationen Interventionelle Kardiologie undSpezielle Rhythmologie -  Teilbereich 

Aktive Herzrhythmusimplantate verfügen und zukünftig weiter im Bereich der Herzinsuffizienz klinisch tätig 

bleiben, erfüllen Sie bereits die Voraussetzungen, um die Zusatzqualifikation Herzinsuffizienz zu erlangen. 

Zusätzlich benötigen Sie nur vom Leiter der jeweiligen Einrichtung eine schriftliche Bestätigung, dass Sie 

mindestens in zwei der letzten fünf Jahre vor Antragsstellung überwiegend auf dem Gebiet der 

Herzinsuffizienz klinisch tätig waren.  

Weitere Informationen zur Zusatzqualifikation Herzinsuffizienz entnehmen Sie bitte dem Curriculum 

Herzinsuffizienz oder unserer Internetseite.   

Eine Beantragung der Zusatzqualifikation ist nur online möglich. Hier finden Sie den Onlineantrag. 

Das Team Curricula berät Sie gerne bei allen Fragen zu Ihrer persönlichen Anerkennung.  

E-Mail: curriculum-hi@dgk.org  

Tel.: 0211-600 692-57/-26 

 

 

 

 


